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Ziel und Weg der Schweizerischen
Gesellschaft für Kulturgüterschutz

An der Delegiertenversammlung in Brig wurde
beschlossen, dass der Schweizerische Bund für
Zivilschutz als Kollektivmitglied der Schweizerischen
Gesellschaft für Kulturgüterschutz beitritt, um
damit sein besonderes Interesse und den Willen zur
Mitarbeit auf diesem wichtigen Teilgebiet unserer
zivilen Landesverteidigung zu bekunden. Das
Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft, wie es hier umschrieben
wird, dürfte daher von allgemeinem Interesse sein.

Tätigkeitsprogramm

Das Tätigkeitsprogramm hat die Bedeutung einer
unverbindlichen Richtlinie für den Vorstand. Der
Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten
ist im Aufbau begriffen. Es erweist sich deshalb als
zweckmässig, das Tätigkeitsprogramm zeitlich
abzustufen.

Für die nächste Zukunft sind vorgesehen:

1. Aufklärung über das Haager Abkommen vom
14. Mai 1954 für den Schutz von Kulturgut bei
bewaffneten Konflikten, die Ausführungsbestimmungen

dieses Abkommens und das zugehörige
Haager Protokoll durch Veranstaltung von
Vorträgen sowie durch Veröffentlichungen in der
Tagespresse und in Zeitschriften.

2. Durchführung von Vortrags- und Diskussions¬
abenden in den verschiedenen Landesteilen, um
das Interesse an den Problemen des Kulturgüterschutzes

(Erlass eines Bundesgesetzes und einer
Durchführungsverordnung; Rekrutierung des
Personals des Kulturgüterschutzes; Organisation
und Technik der Schutzmassnahmen usw.) zu
wecken.

3. Förderung praktischer Arbeiten auf dem Gebiete
des Kulturgüterschutzes durch Literaturnachweis,

Erfahrungsaustausch und Beratung.

Für die Zeit nach der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes

für den Schutz der Kulturgüter bei
bewaffneten Konflikten kommen in Frage:

1. Förderung der dokumentären Sicherstellung von
Kulturgütern (Mikrokopien, photogrammetrische
Aufnahmen, Baupläne usw.) sowie der baulichen
Massnahmen (Schutzräume für bewegliche
Kulturgüter, Schutzverkleidungen für unbewegliche
Kulturgüter usw.).

2. Schaffung eines Zusammenhaltes unter dem
Personal des Kulturgüterschutzes und ausserdienstliche

Weiterbildung durch Fachvorträge, Uebungen

und Exkursionen.
3. Herausgabe eines Mitteilungsblattes zur Infor¬

mation über Probleme des Kulturgüterschutzes
bei bewaffneten Konflikten des In- und
Auslandes.

Wiederbelebungsgerät

ASPIROX 3a

automatisch arbeitend, vielseitig
verwendbar, sofort einsatzbereit

Optimale Wirkung durch
den Einsatz von Sauerstoff

a.'iMEÌMìì

f

ÙÙ***vjW

FricarAG 8001 Zürich Limmatquai 3 Tel. 051/475330

50


	Ziel und Weg der Schweizerischen Gesellschaft für Kulturgüterschutz

